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A. Kindesunterhalt 

Anmerkungen: 

1. Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unter 

hallsbedarf aus, bezogen auf drei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf den Rang Der Bedarf ist nichl 

identisch mit dem Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen. 

Bei einer größeren/ geringeren Anzahl Unlerhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschlage durch Einstufung 

in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Anmerkung 6 ist zu beachten. Zur Deckung des notwendi 

gen Mindestbedarfs aller Beteiligten - einschließlich des Ehegatten - ist gegebenenfalls eine Herabstufung 

bis in die unterste Tabellengruppe vorzunehmen Reicht das verfügbare Einkommen auch dann nichl aus, 

setzt sich der Vorrang der Kinder im Sinne von Anm. 5 Abs. 1 durch. Gegebenenfalls erfolgt zwischen den 

erstrangigen Unlerhaltsberechtigten eine Mangelberechnung nach Abschnitt C 

2. Die Richtsätze der 1. Einkommensgruppe entsprechen dem Mindestbedarf in Euro gemäß § 1612 a BGB 

i. V. m. § 36 Nr. 4 EG2PO. Der Prozentsatz drückt die Steigerung des Richtsalzes der jeweiligen Einkom 

mensgruppe gegenüber dem Mindestbedarf (= 1 Einkommensgruppe) aus. Die durch Multiplikation des 

gerundeten Mindestbedarfs mit dem Prozentsatz errechneten Beträge sind entsprechend § 1612 a Abs. 2 

S 2 BGB aufgerundet. 

Die neue Tabelle nebst Anmerkungen beruhl auf Koordinierungsgesprachen. die unter Beteiligung aller Ober 

landesgerichte und der Unterhallskommission des Deutschen Familiengerichtstages a.V stattgefunden haben 












